
Erhebung zu den Kosten der Lernmittelfreiheit
Eintragungszeitraum: bis 10.10.2011

Eintrag durch Testschule 

Die Beantwortung der folgenden Fragen klären Sie bitte mit Ihrem
Schulaufwandsträger/Schulträger. Dieser erhält beim Absenden automatisch eine Kopie per
E-Mail zur Plausibilisierung. Die Daten können bei Unstimmigkeiten bis Ende des
Eingabezeitraums noch geändert werden. Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns sehr
herzlich.

EURO-Beträge sind jeweils gerundet ohne Komma anzugeben.

Hinweis: Volksschulen, die sowohl Grund- als auch Hauptschulbereich haben, erhalten im zwei
Fragebögen zur getrennten Erfassung. Melden Sie sich dazu einmal mit der Schulnummer der
Haupt-/Mittelschule und einmal mit der Schulnummer der Grundschule am Schulportal an und
füllen Sie den Fragebogen jeweils einmal aus.

Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse des Schulaufwandsträgers an.

 
1. Wie hoch waren die staatlichen Zuweisungen zu den Kosten der Lernmittelfreiheit für Ihre

Schule für das
a) Schuljahr 2008/2009:  Euro
b) Schuljahr 2009/2010:  Euro
c) Schuljahr 2010/2011:  Euro

 
2. Wie hoch waren die kommunalen Eigenleistungen des Schulaufwandsträgers für die

Lernmittelfreiheit für Ihre Schule für das
a) Schuljahr 2008/2009:  Euro
b) Schuljahr 2009/2010:  Euro
c) Schuljahr 2010/2011:  Euro

entfällt (bei staatl. Heimschulen i.S.d. Art. 11 BaySchFG und berufl. Schulen i.S.d. Art.
12 BaySchFG)

 
3. Wie hoch waren die tatsächlichen Gesamtausgaben für lernmittelfreie Lernmittel für Ihre

Schule im
a) Schuljahr 2008/2009:  Euro
b) Schuljahr 2009/2010:  Euro
c) Schuljahr 2010/2011:  Euro

 
4. Wie hoch war die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nach Art. 21 Abs. 3 Satz 2

BaySchFG von der Pflicht
zur Selbstbeschaffung von Atlanten und Formelsammlungen befreit waren (unabhängig
vom Grund der Befreiung), im
a) Schuljahr 2008/2009:  Schülerinnen / Schüler
b) Schuljahr 2009/2010:  Schülerinnen / Schüler
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c) Schuljahr 2010/2011:  Schülerinnen / Schüler
entfällt, da die betreffenden Lernmittel aus sonstigen Mitteln gefördert werden (z.B. von

Fördervereinen)
 
5. Wurde für Ihre Schule von der Übertragbarkeit der staatlichen Zuweisungen ins

nachfolgende Haushaltsjahr
(§ 13b Abs. 3 AVBaySchFG) Gebrauch gemacht ? Wenn ja, in welcher Höhe ?
(Hinweis: Wenn keine Zuweisungen übertragen wurde, bitte '0' eintragen.)

a) Schuljahr 2008/2009: Übertragung i.H.v.  Euro
b) Schuljahr 2009/2010: Übertragung i.H.v.  Euro
c) Schuljahr 2010/2011: Übertragung i.H.v.  Euro

 
6. Wie beurteilen Sie die Schulbuchausstattung an der Schule im Schuljahr 2010/2011?

sehr gut
gut
mittelmäßig
schlecht
sehr schlecht

 
7. In welchem Umfang sind Anschaffungen in nächster Zukunft (1 bis 3 Jahre) geplant?

in sehr hohem Umfang
in hohem Umfang
in durchschnittlichem Umfang
in geringem Umfang
in sehr geringem Umfang

 
8. Wie hoch schätzen Sie den durchschnittlichen Bedarf an Kosten für Schulbücher pro

Schüler/Schülerin jährlich ein
(unter Zugrundelegung einer ständig auf dem aktuellen Stand befindlichen,
gebrauchsfähigen Schulbuchausstattung)?
insgesamt  Euro pro Schüler bzw. Schülerin
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